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Antragsteller aus den Mitgliedsgemeinden des Konsortiums 

(Tisens, Nals, Tscherms und U.lb.Frau i. Walde/St. Felix)    

30 Punkte 

 

Ansässigkeit in den Gemeinden des Konsortiums 30  

Zwischensumme 2 =  

Gesamtpunkte (Zwischensumme 1 + Zwischensumme 2) =  

 

 

Aufnahmekriterien für die Punktezuweisung zur Erstellung der Rangordnung für Heimaufnahme des 

Konsortium Seniorenwohnheim "St. Michael" Tisens 

Punkte Beschreibung Bewertung Ergebnis 

Pflegebedürftigkeit (sollte keine Pflegeeinstufung vorhanden 

sein, kann der Antragsteller  mit dem eigenen Erhebungsbogen 

zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit eingestuft werden)   

   Pflegestufe   0 – Beurteilungsgrad bis 49 Punkte 0  

   Pflegestufe   1 – Beurteilungsgrad bis 50 bis 74 Punkte 10  

   Pflegestufe   2– Beurteilungsgrad von 75 bis 99 Punkte 20  

   Pflegestufe   3– Beurteilungsgrad von 100 bis 124 Punkte 30  

40 Punkte 

   Pflegestufe   4 – Beurteilungsgrad über 125 Punkte 40  

Möglichkeiten der Betreuung zu Hause durch das familiäre 

Netzwerk oder durch andere Dienste 

 

 

● die Betreuung durch die Familie ist ausreichend 0  

● die Betreuung durch Fam. u. amb. Dienste ist ausreichend 5  

10 Punkte 

● die Betreuung durch Fam. u. amb. Dienste ist nicht ausreichend 10  

Einschränkende Elemente in der derzeitigen Wohnsituation, 

welche eine Aufnahme erforderlich machen 

 

 

● keine architektonischen Barrieren vorhanden 0  

● architektonische Barrieren vorhanden: Wohnsituation ist kaum 

beeinträchtigt 3  

●  architektonische Barrieren vorhanden: Wohnsituation ist 

schwer beeinträchtigt 7  

10 Punkte 

● erschwerte Wohnsitua>on (baulich u. physisch) 10  

Das Vorhandensein von spezifischen, persönlichen 

Schwierigkeiten des Antragstellers, welche eine stationäre 

Aufnahme im Heim erforderlich machen    

● keine spezifischen Schwierigkeiten vorhanden 0  

● die Belastbarkeit der Familie ist überschriBen 5  

 

 

10 Punkte 

● die Belastbarkeit von Familie, ambulante Dienste und 

Betreuungsnetzwerk ist überschritten 10  

30 Punkte 

Personen, welche mindestens 60 Jahre alt sind und sich in einem 

der stationären Dienste für Menschen mit Behinderungen, mit 

psychischen Erkrankungen und mit Abhängigkeitserkrankungen 

laut geltenden Richtlinien befinden. 30  

Einreichdatum des Antrages. 

  10 Punkte 

● Ein Punkt nach Vollendung eines jeden Monats, bis max. 10 

Punkte   

Zwischensumme 1 =  


